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Vorwort

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

klar ist: Nur kompetente JAV-Mitglieder können ihr Amt im Inter-

esse der Beschäftigten ausüben. Zu vielfältig, zu komplex sind 

die Themen, welche die Jugendlichen und Auszubildenden und 

damit auch die JAV bewegen.

Der Gesetzgeber hat die besonderen Bedingungen der Arbeit 

der Jugend- und Auszubildendenvertretung anerkannt. JAV-Mit-

glieder sind nicht nur per Gesetz in ihrer Tätigkeit geschützt, 

sondern haben auch einen Anspruch auf Qualifi zierung für ihre

Arbeit. Der Weiterbildungsanspruch ist in § 37 BetrVG (in den 

Absätzen 6 und 7) in Verbindung mit § 65 Abs.1 BetrVG geregelt.

Da Weiterbildungsmaßnahmen Zeit und Geld kosten, sind die 

Arbeitgeber bemüht, die Kostenbelastung für den Betrieb gering 

zu halten. Deshalb werden Weiterbildungsansprüche der JAV

oft bestritten oder mit dem Hinweis abgelehnt, das Seminar sei 

zu teuer.

Leider erleichtern Jugend- und Auszubildendenvertretungen 

(bzw. Betriebsräte, denn das eigentliche Verfahren läuft ja über 

sie) den Arbeitgebern oft die Ablehnung, weil ihnen formale 

Fehler unterlaufen.

Diese kleine Broschüre soll helfen, genau diese Fehler zu vermei-

den und den Qualifi zierungsanspruch der JAV zu sichern.

Damit alles stimmt.

ver.di Bildung + Beratung
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Schulungsmaßnahmen für die JAV nach
§ 37 Abs. 6 und 7 BetrVG
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) hat im System 

der betrieblichen Arbeitnehmer(innen)vertretung nach dem 

Betriebs verfassungsgesetz einen großen Stellenwert. Sie nimmt 

umfassende und wichtige Aufgaben wahr. Sie ist zuständig für 

alle jugendlichen Arbeitnehmer/-innen einschließlich der Aus-

zubildenden; darüber hinaus für alle 18- bis 25-Jährigen, die sich 

in der Ausbildung befi nden. 

Der Gesetzgeber hat die Tätigkeit der JAV eng mit der Betriebs-

ratsarbeit verbunden. Die JAV wendet sich deshalb nicht unmit-

telbar an den Arbeitgeber, sondern arbeitet grundsätzlich mit 

dem Betriebsrat zusammen. Sie entsendet zu allen Betriebsrats-

sitzungen ein Mitglied, unabhängig von den Themen (§ 67 Abs. 1

Satz 1 BetrVG). Wenn Probleme der von der JAV vertretenen Be-

schäftigten anstehen, hat die gesamte JAV ein Teilnahmerecht 

(§ 67 Abs. 1 Satz 2 BetrVG). Darüber hinaus haben die JAV-

Mitglieder ein Stimmrecht, wenn Betriebsratsbeschlüsse überwie-

gend jenen Personenkreis betreffen, für den die JAV zuständig ist 

(§ 67 Abs. 2 BetrVG). 

Deshalb geht der Gesetzgeber davon aus, dass auch für die 

JAV umfassende Schulungs- und Bildungsmaßnahmen notwen-

dig sind. Das Gesetz (§ 65 BetrVG) verweist ausdrücklich auf 

§ 37 Abs. 6 und 7 BetrVG und damit auf die Rechtsgrundlagen 

zur Teilnahme an solchen Schulungen. Viele Grundsätze, die für 

Schulungen für Betriebsratsmitglieder gelten, gelten auch für die 

JAV.

Es gibt zwei verschiedene gesetzliche Ansprüche: nach § 37 Abs. 6

und nach § 37 Abs. 7 BetrVG. 

Unterschiede zwischen § 37 Abs. 6 und 7 BetrVG

Absatz 6   Absatz 7

� erforderliche Themen � geeignete Themen

� keine zeitliche Begrenzung � zeitliche Begrenzung

� kein Anerkennungsverfahren � Anerkennungsverfahren

� umfassende Kostentragung � nur Entgeltfortzahlung

durch Arbeitgeber � Individualanspruch

� Kollektivanspruch 
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Schulungen nach § 37 Abs. 6 BetrVG

JAV-Mitglieder haben nach § 37 Abs. 6 BetrVG Anspruch darauf,

an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen teilzunehmen, soweit

diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der JAV erforderlich

sind. Damit haben sie auch Anspruch auf Arbeitsbefreiung und 

auf Entgeltfortzahlung. 

Das Bundesarbeitsgericht hat zum Begriff „erforderliches Wissen“ 

folgenden Grundsatz aufgestellt: Gemeint sind Kenntnisse, die 

erforderlich sind, damit die betriebliche Interessenvertretung ihre

gegenwärtigen oder in naher Zukunft anstehenden Aufgaben 

sach- und fachgerecht erfüllen kann, unter Berücksichtigung 

der konkreten Verhältnisse im Betrieb (BAG 09.10.73, 19.07.95, 

AP Nr. 4, 110 zu § 37 BetrVG 1972). Dieser Grundsatz gilt auch 

für die JAV. Ihr Aufgabenbereich ist zwar begrenzter als der 

des Betriebsrats, jedoch verfügen die JAV-Mitglieder über gerin-

gere Erfahrung im Betrieb und haben deshalb einen erhöhten 

Schulungs- und Bildungsbedarf (DKK-Trittin, § 65 Rn. 21 f.; Fitting,

§ 65 Rn. 14). 

Die Schulungsinhalte müssen in diesem Sinn „erforderlich“ sein. 

Die gesetzlichen Aufgaben der JAV bilden dazu den Rahmen. 

Sie ergeben sich aus dem mit „Allgemeine Aufgaben“ überschrie-

benen § 70 BetrVG und sind mit dem Betriebsrat und durch den

Betriebsrat zu realisieren. Nach Abs. 1 hat die JAV ein Antrags-

recht gegenüber dem Betriebsrat und muss mit ihm zusammen-

arbeiten. Die JAV hat einen Rechtsanspruch darauf, rechtzeitig

und umfassend durch den Betriebsrat unterrichtet zu werden

(§ 70 Abs. 2 BetrVG). 

Entsprechend nennt das BetrVG (§ 70 Abs. 1) folgende Auf gaben-

bereiche der JAV:

1.  Maßnahmen, die den Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern 

dienen, die von der JAV vertreten werden. Das gilt insbeson-

dere für Fragen der Berufsbildung und der Übernahme der 

Auszubildenden in ein Arbeitsverhältnis.

1a.  Maßnahmen, um tatsächliche Gleichstellung entsprechend

§ 80 Abs. 1 Nr. 2a und 2b BetrVG durchzusetzen. 

2.  Die JAV soll überwachen, dass geltende Gesetze, Verord-

nungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Be-

triebsvereinbarungen eingehalten werden. 
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3.  Die JAV soll Anregungen entgegennehmen, besonders in 

 Fragen der Berufsbildung, und sie soll beim Betriebsrat darauf

hinwirken, dass sie umgesetzt werden.

4.  Die JAV soll sich für die Förderung der Integration ausländischer

Arbeitnehmer/-innen einsetzen. 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Es können sich weitere

Aufgaben ergeben, z.B. durch das Gleichbehandlungsgesetz

(AGG). Danach hat die JAV sich nicht nur für die Gleichberechti-

gung der Geschlechter einzusetzen, sondern auch dafür, dass 

andere, dem Benachteiligungsverbot unterworfene Merkmals-

träger nach § 1 AGG nicht benachteiligt werden. 

Ein Beispiel: Gibt es in einem Betrieb eine Regelung, nach der 

über 24-Jährige wegen ihres Alters nicht mehr für eine Berufs-

ausbildung angenommen werden, ist dies eine Benachteiligung 

nach dem AGG. 

„Erforderliche“ Schulungsthemen 

Die JAV hat also viele Aufgaben und braucht deshalb Schulung. 

§ 37 Abs. 6 BetrVG enthält, wie bereits erwähnt, einen Kollektiv-

anspruch der JAV. Die JAV muss für ihre Aufgaben die nötigen

Kenntnisse erwerben. Darauf hat jedes Mitglied Anspruch. Es er-

wirbt das Wissen, das die JAV benötigt und mit dem das betreffen-

de Mitglied in die Lage versetzt wird, sachgemäß mitzuarbeiten.

Das Kriterium „erforderlich“ bezieht sich deshalb sowohl auf Sach-

verhalte als auch auf Personen. Das gilt auch, wenn die JAV nur aus

einer Person besteht. Das Gesetz macht da keine Ausnahme.

Erforderlich sind Grundkenntnisse …

Die JAV insgesamt und das einzelne Mitglied müssen prüfen, 

welches Wissen und welche Kenntnisse sie benötigen. Vorrangig 

ist dabei die Vermittlung von Grundwissen. Ein JAV-Mitglied 

kann nur sachgemäß mitarbeiten, wenn es Grundkenntnisse im

Betriebsverfassungsrecht hat, die Aufgaben der JAV kennt und

ihre Geschäfte mit führen kann.

Auch muss die JAV wissen, wie sie mit dem Betriebsrat zusammen-

arbeitet. Sie darf an Betriebsratssitzungen teilnehmen, wenn es 

um ihren Aufgabenbereich geht. Unter bestimmten Vorausset-

zungen hat sie sogar Stimmrecht (§ 67 Abs. 2 BetrVG). 
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Ohne eine Mindestkenntnis des einschlägigen Rechts sind die 

JAV-Mitglieder nicht in der Lage, ihrer Überwachungsfunktion 

nach § 70 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG nachzukommen. Die JAV hat die 

Aufgabe, darauf zu achten, dass Rechtsvorschriften eingehalten 

werden und muss sachgemäß diskutieren und reagieren können. 

Erforderlich sind Grundkenntnisse und entsprechende Rechts-

kenntnisse in Fragen der Berufsausbildung, der Berufsbildung 

und des Berufsbildungsgesetzes (BBiG). Hier liegen zentrale Auf-

gaben der JAV. Das kommt in § 70 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG deutlich 

zum Ausdruck. 

Es ist daher einfach zu eng gesehen, wenn das Bundesarbeits-

gericht in einer (allerdings recht alten) Entscheidung festgestellt 

hat, dass Kenntnisse zum BBiG nach § 37 Abs. 6 BetrVG nicht

gesondert, sondern auch am Rande einer sonst erforderlichen 

Schulung mitvermittelt werden können (BAG 06.05.75, AP Nr. 5

zu § 65 BetrVG 1972). Diese Auffassung ist zu Recht kritisiert 

worden (vgl. etwa Fitting, § 65 Rn. 15). Entsprechendes gilt auch

für die Überwachung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz

(DKK-Trittin, § 65 Rn. 22).

Auch der Gesundheitsschutz gehört zu den Aufgaben der JAV.

Die Mitglieder können nach § 70 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG zu „Gesund-

heits schutz im Betrieb“ geschult werden, sofern dabei der Jugend-

schutz im Mittelpunkt steht (BAG 10.06.75 – 1 ABR 139/73). 

Zur grundlegenden Wissensvermittlung nach § 37 Abs. 6 BetrVG

können somit z.B. folgende Seminarthemen gehören:

� Die JAV in der Betriebsverfassung

� Grundlagen des BetrVG

� Einführung in die Arbeit der JAV

� Das Recht der Berufsausbildung und der Berufsbildung

� Zusammenarbeit zwischen JAV und Betriebsrat

� Rechtsgrundlagen für jugendliche Beschäftigte

� Die Geschäftsführung der JAV

� Das Jugendarbeitsschutzgesetz

� Gleichbehandlungsgesetz und jugendliche Beschäftigte

�  Integration ausländischer jugendlicher Beschäftigter in den 

Betrieb.
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... aber auch Spezialkenntnisse

Auch Spezialwissen kann nach § 37 Abs. 6 BetrVG „erforderlich“ 

sein.

Zum Beispiel zu folgenden Themen: 

� Arbeits- und Gesundheitsschutz für Jugendliche im Betrieb

�  Ausbildungsvergütung und andere Entgeltformen jugendlicher 

Arbeitnehmer/-innen

� Die Umsetzung des AGG im Zuständigkeitsbereich der JAV

� Organisation der JAV-Arbeit – organisieren und verhandeln

� Die Mitarbeit in der GJAV

� Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.

Allgemein gilt: JAV-Mitglieder, die noch nicht lange im Amt sind, 

sollten zunächst grundlegende Seminare besuchen. Wer bereits

Grundlagenwissen erworben hat oder mit besonderen Aufgaben 

betraut ist, benötigt Spezialwissen. In der JAV muss insgesamt 

eine große Breite erforderlichen Wissens vorhanden sein. 

Dabei geht es in der Schulung sowohl um die jeweiligen Rechts-

grundlagen als auch um die Inhalte. Es reicht beispielsweise nicht 

aus, zu wissen, wie das Berufsbildungsgesetz aufgebaut ist und 

welche formalen Rechtsgrundlagen es enthält. Auch Sachkennt-

nis gehört dazu und das Wissen darüber, wie man Rechte in der 

Praxis umsetzt. 

Zudem können neue Gesetze und wesentliche Änderungen in 

der Rechtsprechung einen erneuten Bedarf an Schulung aus lösen. 

Das im Herbst 2006 in Kraft getretene Gleichbehandlungsgesetz 

ist dafür ein gutes Beispiel. 

Schulungen sind keineswegs nur erforderlich, wenn die JAV auf 

betriebliche Anlässe reagieren muss oder wenn Gesetze geändert 

wurden. Eine Schulung etwa zur Gleichberechtigung im Betrieb 

oder zum Arbeits- und Gesundheitsschutz kann auch vorbeu-

gend erforderlich sein – eben um Diskriminierung oder Arbeits-

unfälle von vornherein zu vermeiden.
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Die Entsendung zur Schulung

Die JAV hat zu prüfen, welches Wissen sie braucht, um ihre  Arbeit

sachgerecht bewältigen zu können. Danach geht es um folgende 

Fragen:

�  Welche Mitglieder sollen eine Schulung besuchen? 

�  Welcher Schulungsträger kommt in Betracht?

�  Wo soll die Schulung stattfi nden?

�  Wie lange soll sie dauern?

�  Wann soll sie stattfi nden? 

Es hängt vom Thema und vom bereits vorhandenen Wissensgrad

in der JAV ab, ob nur ein Mitglied zur Schulung entsandt wird

oder mehrere.

Der Schulungsträger

Schulungen werden von vielen unterschiedlichen Veranstaltern

angeboten – nicht alle sind geeignet.

Die Gewerkschaften sind die natürlichen Verbündeten der Be-

triebsräte und der Jugend- und Auszubildendenvertretungen. 

Ihre Unterstützungsfunktion ist gesetzlich anerkannt und ab-

gesichert. Gewerkschaften wissen, wie man Arbeitnehmer-

interessen wahrnimmt, von der Mitwirkung am Arbeitsrecht

über die Vertretung vor den Arbeits- und Sozialgerichten bis zur 

Tarif politik. Das prädestiniert sie als Anbieter entsprechender 

Schulungen.

Diese Unterstützungsfunktion ist in der Rechtsprechung aner-

kannt. So hat das für den öffentlichen Dienst zuständige Bundes-

verwaltungsgericht festgestellt, dass die Gewerkschaften in jeder 

Hinsicht die Gewähr für eine ordnungsgemäße Schulung bieten 

(BVerwG 24.07.79, ZBR 1979, 310; PersV 1980, 19). Für die

private Wirtschaft hat das Bundesarbeitsgericht anerkannt, 

dass gewerkschaftliche Betriebsratsschulungen stärker als andere

die spezifi schen Belange der Betriebsratsarbeit berücksichtigen 

(BAG 15.05.86, AP Nr. 54 zu § 37 BetrVG 1972). Vgl. dazu 

etwa die Seminarangebote von ver.di Bildung + Beratung (siehe 

www.verdi-bub.de). 
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Wo soll die Schulung stattfi nden?

Schulungen werden in der Regel zu bestimmten Terminen an be-

stimmten Orten angeboten. Wenn die JAV den Beschluss fasst, 

Mitglieder zu einer Schulung zu schicken, muss sie zwar im Prin-

zip den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten und betrieb-

liche Interessen berücksichtigen. Der Arbeitgeber kann aber nicht 

über den Schulungsträger und den Schulungsort mitentscheiden. 

Selbst wenn das bevorzugte Institut erheblich weiter entfernt ist 

als eine näher liegende Schulungsstätte eines „neutralen“ Seminar-

anbieters, kann das weiter entfernte Seminarangebot bevorzugt 

werden, wenn es mit seinen Inhalten und seiner Didaktik besser 

geeignet ist. 

Die Schulungsdauer

Bei der Schulungsdauer ist zu berücksichtigen, dass der Aufgaben-

bereich der JAV nicht so umfassend wie der des Betriebsrats ist. 

Ansonsten aber gilt grundsätzlich die arbeitsgerichtliche Rechtspre-

chung zu den Betriebsräte-Schulungen nach § 37 Abs. 6 BetrVG. 

Nach dem vom Bundesarbeitsgericht aufgestellten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit sind zwar die Interessen des Betriebs mit zu 

berücksichtigen. Wie lange ein Seminar dauert, hängt aber davon

ab, welche Inhalte vermittelt werden müssen und wie umfang-

reich und komplex die Themen sind. Dies liegt im Beurteilungs-

spielraum von Betriebsrat und JAV (§ 37 Abs. 6 BetrVG). Allge-

mein haben sich Schulungen von einer Woche für JAV-Mitglieder 

als ausreichend, aber auch als notwendig erwiesen. Während der

Amtszeit sind natürlich mehrere Schulungen notwendig: Die 

Grundqualifi zierung besteht aus mehreren Bausteinen, und auch 

Spezialwissen muss erworben werden.

Zeitpunkt der Schulung

Nach § 37 Abs. 6 Satz 3 BetrVG sind Betriebsrat und JAV ver-

pfl ichtet, bei der Wahl des Zeitpunkts die betrieblichen Notwen-

digkeiten zu berücksichtigen. Es ist also abzuwägen. Im Vorder-

grund steht auch hier, dass die JAV nur dann sachgemäß arbeiten 

kann, wenn sie ausreichend geschult ist. 

Das bedeutet: Nur unter bestimmten Bedingungen werden betrieb-

liche Belange einer Schulung entgegenstehen – allenfalls dann, 
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wenn eine personelle Vertretung im Betrieb nicht sicherzustellen 

ist und deshalb der Betriebsablauf erheblich gestört wird oder

wenn ein besonderer Arbeitsanfall vorliegt, der nicht hinaus-

geschoben werden kann (vgl. Fitting, § 37 Rn. 238). 

Im Prinzip gilt das auch für die JAV. Wenn zum Beispiel Auszubil-

dende kurz vor Zwischenprüfungen stehen, wird eine Schulung 

in dieser Zeit nicht sinnvoll sein. 

Der Entsendungsbeschluss 

Der Betriebsrat muss nach § 37 Abs. 6 BetrVG ordnungsgemäß 

beschließen, JAV-Mitglieder zu einer Schulung zu schicken. Aller-

dings kann der Betriebsrat letztlich nicht darüber entscheiden, 

welches Wissen die JAV braucht und welche Mitglieder ein Semi-

nar besuchen sollen. Doch wird die JAV mit ihren Beschlüssen 

nicht gegenüber dem Arbeitgeber unmittelbar tätig, sondern mit 

und über den Betriebsrat. Deshalb ist sozusagen ein Stufenver-

fahren notwendig. 

Zunächst muss sich die JAV in einer ordnungsgemäß einberufenen

Sitzung mit dem Thema befassen. Sie muss den Wissensbedarf 

feststellen und nach § 65 Abs. 1 i.V.m. § 33 BetrVG beschließen, 

welche Mitglieder eine Schulung besuchen sollen, wann und bei 

welchem Träger. 

Von diesem Beschluss hat der Betriebsrat auszugehen. Möglicher-

weise hat er aber auch Einwände, etwa in der Frage der betrieb-

lichen Notwendigkeiten; er muss die Einwände gegebenenfalls 

auch gegenüber dem Arbeitgeber vertreten. Es wird deshalb

sinnvoll sein, wenn die JAV noch vor ihrem Beschluss Kontakt mit 

dem Betriebs rat (Betriebsratsvorsitzenden) aufnimmt und sich mit 

ihm abstimmt. 

Abstimmung und Beschluss innerhalb der JAV entfallen natürlich, 

wenn die JAV nur aus einem Mitglied besteht. Dann wird sich das 

JAV-Mitglied mit einem Vorschlag an den Betriebsrat wenden 

und diesen um einen entsprechenden Beschluss bitten.

Der Betriebsrat hat sodann einen Beschluss nach § 33 BetrVG zu

fassen. Am entsprechenden Tagesordnungspunkt der Betriebs-

ratssitzung nimmt die gesamte JAV teil. Sie hat Stimmrecht, ein-

schließlich der Mitglieder, die entsandt werden sollen. Dies ergibt
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sich bereits daraus, dass der Wissenserwerb ein Kollektivanspruch 

der JAV ist. 

Der Betriebsratsbeschluss ist Voraussetzung dafür, dass JAV-Mit-

glieder zu einer Schulung geschickt werden können. Dieser Beschluss

ist maßgebend für das Vorgehen gegenüber dem Arbeitgeber.

Unterrichtung des Arbeitgebers, Einspruchsrecht

Danach muss der Arbeitgeber vom Betriebsrat informiert werden. 

Ein Zeitraum von zwei bis drei Wochen vor Seminarbeginn gilt 

allgemein als ausreichend. Eine Zustimmung des Arbeitgebers ist 

nicht erforderlich. Maßgebend ist der Beschluss des Betriebsrats. 

Die Unterrichtung soll den Arbeitgeber allerdings in die Lage ver-

setzen, sich auf die Abwesenheit des JAV-Mitglieds einzustellen. 

Der Arbeitgeber kann aber auch reagieren, wenn seiner Ansicht 

nach betriebliche Notwendigkeiten nicht berücksichtigt wurden

oder er die Schulungsmaßnahme nicht für erforderlich hält.

a) Nichtberücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeiten 

In einem solchen Fall kann der Arbeitgeber die Einigungsstelle 

anrufen. Eine Frist schreibt das Gesetz nicht vor. Die meisten 

Arbeitsrechtler sind aber der Ansicht, dass der Arbeitgeber die 

Einigungsstelle innerhalb von zwei Wochen anrufen muss, ge-

rechnet vom Zeitpunkt, da er vom Betriebsrat informiert wurde

(Fitting, § 37 Rn. 244). Andernfalls bleibt es bei dem Entsen-

dungsbeschluss. 

Die Einigungsstelle wiederum darf nur darüber entscheiden, 

ob betriebliche Notwendigkeiten berücksichtigt wurden oder 

nicht. Sie darf nicht rechtlich bewerten, ob die Schulung unter 

§ 37 Abs. 6 BetrVG fällt oder ob der Beschluss der JAV bzw.

des Betriebsrats aus anderen Gründen unwirksam ist. 

Rechtlich noch nicht ausreichend geklärt ist das Verfahren,

wenn die Einigungsstelle vor Beginn der Schulung nicht mehr 

zusammentritt. Die meisten Arbeitsrechtler sind der Ansicht, 

dass dann eine aufschiebende Wirkung eintritt (vgl. Fitting, § 37

Rn. 248). Das kann aber problematisch werden, wenn die 

Schulung aktuell nötig ist oder wenn erkennbar wird, dass die 

Einigungsstelle, etwa wegen Erkrankung des Vorsitzenden, 

über einen längeren Zeitraum hinweg keine Entscheidung fällen
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kann. Nach richtiger Auffassung kann der Betriebsrat in solchen

Fällen eine einstweilige Verfügung beim Arbeitsgericht erwirken.

b) Bestreiten der Erforderlichkeit

Wenn der Arbeitgeber die Auffassung vertritt, die vorgesehene

Schulung sei nicht erforderlich oder zumindest nicht für das 

vorgesehene JAV-Mitglied, dann ist nicht die Einigungsstelle 

zuständig, sondern das Arbeitsgericht. Nicht nur der Betriebs-

rat ist am Verfahren zu beteiligen, sondern auch die JAV.

Das hat aber nicht zwangsläufi g zur Folge, dass das JAV-Mit-

glied die Schulung bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung 

zurückstellen muss. Ein solches Verfahren kann sich schließlich 

über Monate hinweg erstrecken und wenn es wegen grund-

sätzlicher Bedeutung bis zum Bundesarbeitsgericht geht, sogar 

über Jahre. 

Deshalb gehen viele Arbeitsrechtler davon aus, dass ein Mit-

glied des Betriebsverfassungsorgans trotz eines laufenden Ver-

fahrens zur Schulung fahren darf (so zur entsprechenden Rechts-

situation bei Betriebsratsmitgliedern DKK-Wedde, § 37 Rn. 133;

Fitting, § 37 Rn. 251). Das hat auch für JAV-Mitglieder zu gelten.

Besonders dann, wenn schon ein Beschluss des Arbeitsgerichts,

wenngleich noch ohne Rechtskraft, gegen den Arbeitgeber

ergangen ist, kann an der Schulung teilgenommen werden

(vgl. BAG 06.05.75, AP Nr. 5 zu § 65 BetrVG 1972). 

Schulungsmaßnahmen nach
§ 37 Abs. 7 BetrVG 

Neben Schulungsmaßnahmen nach § 37 Abs. 6 BetrVG gibt es

auch solche nach § 37 Abs. 7 BetrVG. Solche Schulungen müssen

nicht „erforderlich“, sondern lediglich „geeignet“ sein. JAV-Mit-

glieder haben darauf einen individuellen Anspruch. Es kommt 

dabei nicht auf ihren konkreten Wissensstand an (BAG 28.08.96, 

AiB 1997, 230, zur Schulung von Betriebsratsmitgliedern). 

Die beiden Ansprüche stehen selbstständig nebeneinander. Sie

dürfen deshalb nicht gegenseitig angerechnet werden. Der Arbeit-

geber darf die Teilnahme an einer Schulungs- und Bildungsveran-

staltung nach § 37 Abs. 7 BetrVG nicht mit dem Hinweis verwei-
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gern, das betreffende JAV-Mitglied sei bereits vor kurzem nach 

§ 37 Abs. 6 BetrVG geschult worden. Andererseits darf er auch 

nicht von einem JAV-Mitglied verlangen, für Schulungen nach 

§ 37 Abs. 6 BetrVG zunächst seine (zeitlich begrenzten) Schu-

lungsansprüche nach § 37 Abs. 7 BetrVG auszuschöpfen. 

Grundsätze

Das nach § 37 Abs. 7 BetrVG zu vermittelnde Wissen muss für die 

Tätigkeit der JAV bzw. für das einzelne JAV-Mitglied lediglich 

nützlich und förderlich, nicht unbedingt erforderlich sein. Es muss 

nicht einmal ein direkter Bezug zur Betriebsverfassung und zur 

Tätigkeit vorliegen. Es lässt sich also eher von Bildungsveranstal-

tungen sprechen.

Geeignete Schulungs- und Bildungsmaßnahmen nach § 37 Abs. 7

BetrVG sind beispielsweise:

� Mitbestimmung und Verfassungsrecht 

� Die Stellung der Gewerkschaften in der Gesellschaft 

� Globalisierung und Arbeitnehmerrechte

� Grundsatzfragen der Ergonomie

� Tarifpolitik und betriebliche Lohnpolitik

� Der Einsatz der EDV in Betrieb und Unternehmen

�  Das Gleichbehandlungsgesetz in seinen praktischen Bezügen 

zur Arbeitswelt

� Rhetorik

� Austragung von Konfl ikten im Betrieb.

Eine solche Bildungsveranstaltung muss von der obersten Arbeits-

behörde des Landes, in dem der Schulungsträger seinen Sitz hat, 

als geeignet anerkannt sein. Dann kann der Arbeitgeber nicht 

argumentieren, die Bildungsmaßnahme sei nicht geeignet.

Ein wesentlicher Unterschied liegt darin: Der Anspruch auf Bildungs-

veranstaltungen nach § 37 Abs. 7 BetrVG ist zeitlich begrenzt. Er 

beträgt für die Dauer der Amtszeit drei Wochen, für erstmals 

gewählte JAV-Mitglieder vier Wochen – ebenso hoch wie der ent-

sprechende Anspruch der Betriebsratsmitglieder, obwohl die 

JAV-Amtszeit nur zwei Jahre (Betriebsrat: vier Jahre) beträgt. JAV-

Mitglieder können in diesem Rahmen auch mehrere Seminare 

besuchen und sich dafür freistellen lassen. 
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Rückt während der Amtszeit ein Ersatzmitglied nach, steht diesem

bei der verkürzten Amtszeit gleichwohl der volle Anspruch ein-

schließlich der zusätzlichen Woche zu (BAG 19.04.89, AP Nr. 68

zu § 37 BetrVG 1972). Es sei denn, dies steht in keinem Verhältnis 

zu der noch verbleibenden Amtszeit des Ersatzmitglieds. 

Der Entsendungsbeschluss 

Auch bei einer Teilnahme an einer Schulung nach § 37 Abs. 7 BetrVG

müssen JAV und Betriebsrat über die Entsendung beschließen – 

auch wenn es sich um einen Individualanspruch handelt. Der An-

stoß, eine solche Veranstaltung zu besuchen, wird freilich häufi g

von dem betreffenden JAV-Mitglied ausgehen. Auch hier sollten 

sich JAV und Betriebsrat vorher abstimmen. 

Das weitere Verfahren entspricht dem von § 37 Abs. 6 BetrVG.

Nachdem die JAV die Entsendung beschlossen hat, befasst sich der

Betriebsrat damit und teilt seinen Beschluss dem Arbeitgeber mit. 

Unterrichtung des Arbeitgebers, Einspruchsrecht

Dabei sollte der Betriebsrat dem Arbeitgeber auch gleich mitteilen,

dass die Bildungsveranstaltung von der obersten Arbeitsbehörde

anerkannt ist, am besten mit Aktenzeichen des Anerkennungsbe-

scheides. Eine beglaubigte Abschrift des Bescheides muss jedoch 

nicht vorgelegt werden (ArbG Hamm 16.05.74, AuR 1974, 251). 

Der Arbeitgeber kann auch in diesem Fall die Einigungsstelle an-

rufen, wenn seiner Ansicht nach die betrieblichen Notwendig-

keiten nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Gegebenenfalls 

muss die Einigungsstelle entscheiden; insoweit gelten entspre-

chend die Ausführungen zu Absatz 6. 

Der Arbeitgeber kann sich jedoch nicht auf den Standpunkt stellen,

die Veranstaltung sei nicht geeignet. Die Arbeitsbehörde hat die

Veranstaltung anerkannt, deshalb ist ein solcher Einwand nicht 

möglich. Allenfalls könnte der Arbeitgeber den Anerkennungs-

bescheid beim Verwaltungsgericht anfechten, was aber in der 

Praxis sehr selten vorkommt.
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Was ist bei den Freistellungen nach
Absatz 6 und 7 noch bedeutsam?
Die Entgeltfortzahlung

Ein JAV-Mitglied, das an einer Schulung teilnimmt, hat Anspruch 

auf Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts, und zwar 

unabhängig davon, ob es sich um Schulungen nach Absatz 6 

oder Absatz 7 handelt. 

Es gilt das Lohnausfallprinzip: Es ist das Entgelt zu zahlen, wie es 

sonst bei einem Verbleib im Betrieb gezahlt worden wäre. Das ist 

bei Auszubildenden die Ausbildungsvergütung. Junge Arbeit-

nehmer und Arbeitnehmerinnen, die sich nicht in der Ausbildung 

befi nden, bekommen auch Zulagen und Zuschläge (etwa Über-

stundenzuschläge). 

Sonstige Kostentragungspfl ichten des Arbeitgebers

Was die weiteren Kosten angeht, unterscheiden sich die beiden 

Typen von Schulungen allerdings grundlegend. Nur bei Veranstal-

tungen nach Absatz 6 muss der Arbeitgeber auch die weiteren

Kosten für die Teilnahme übernehmen. 

Das ergibt sich aus § 40 Abs. 1 BetrVG. Nach dieser Vorschrift hat

der Arbeitgeber alle dem Betriebsrat entstehenden Kosten zu er-

statten. Dazu zählen auch die für den Betriebsrat erforderlichen 

Schulungen. Diese Bestimmung gilt auch für die JAV. Das ergibt sich

durch die Bezugnahme auf diese Vorschrift in § 65 Abs. 1 BetrVG.

Der Arbeitgeber muss folgende Kosten übernehmen: die Seminar-

gebühren einschließlich der Kosten für Übernachtung und Ver-

pfl egung und selbstverständlich auch die Reisekosten. Besteht im 

Betrieb eine verbindliche Reisekostenregelung, gilt sie auch für 

Fahrten zu Schulungen. Berechnet aber ein Veranstalter höhere

Tagessätze als nach der betrieblichen Reisekostenregelung, so 

hat der Arbeitgeber diese höheren Tagessätze zu erstatten (BAG

29.01.74, AP Nr. 9 zu § 37 BetrVG 1972). 

Der Arbeitgeber darf sich auch nicht auf den Standpunkt stellen, 

höhere Reisekosten zu einer weiter entfernten Schulungsstätte 

seien nicht gerechtfertigt, weil ein näher gelegenes Institut die 

gleichen Themen anbiete. 
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Der Arbeitgeber darf zwar nach dem Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit fi nanziell nicht unangemessen belastet werden. JAV und

Betriebsrat haben jedoch einen Beurteilungsspielraum, der es ih-

nen erlaubt, eine höherwertige, wenngleich weiter entfernte

Schulungsstätte zu wählen. Der Betriebsrat kann sich beispiels-

weise auf den Standpunkt stellen, dies sei erforderlich, weil dort

bessere Lehrkräfte (erfahrene Referenten aus dem gewerkschaft-

lichen Bereich) eingesetzt werden oder weil die Didaktik besser

entwickelt ist (vgl. BAG 24.08.76, AP Nr. 2 zu § 95 ArbGG 1953).

Können Themen zugleich „erforderlich“ und „geeignet“ 

sein?

Schulungen nach den Absätzen 6 und 7 haben unterschiedliche 

Rechtsgrundlagen und können nebeneinander bestehen. Gleich-

wohl gibt es Mischformen. Seminare können sowohl Themen 

nach Absatz 6 als auch nach Absatz 7 behandeln. Wenn die „er-

forderlichen“ Themen mehr als 50 Prozent der Schulungszeit ein-

nehmen, gilt die gesamte Schulung als erforderlich im Sinne von 

Absatz 6.

Es kann aber auch sein, dass die gleiche Schulung für das eine 

JAV-Mitglied erforderlich, für das andere aber nur geeignet ist. 

Für JAV-Mitglieder, die an allen Sitzungen des Betriebsrats teil-

nehmen, sind Themen wie „Beteiligungsrechte des Betriebsrats“

oder „Organisatorische Grundlagen der Betriebsratsarbeit“ durch-

aus erforderlich. Für JAV-Mitglieder, die nicht an allen Sitzungen 

des Betriebsrats teilnehmen, sind sie jedenfalls geeignet.

Ein weiteres Beispiel: Betriebswirtschaftliche oder rechtliche 

Themen, die sich auf das Unternehmen beziehen, können „erfor-

derlich“ sein für ein JAV-Mitglied, das in die Gesamt-Jugend- und 

Auszubildendenvertretung entsandt wurde. Für andere JAV-Mit-

glieder sind solche Themen dagegen durchaus geeignet als Bil-

dungsveranstaltung nach Absatz 7. 

Schulungszeiten außerhalb der Arbeitszeit

Nicht nur Betriebsratsmitglieder, auch Mitglieder einer JAV haben 

einen grundsätzlichen Anspruch auf Arbeitsbefreiung, wenn die 

Schulung außerhalb der Arbeitszeit stattgefunden hat. Wenn die

Arbeitsbefreiung aus betriebsbedingten Gründen vor Ablauf eines
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Monats nicht möglich ist, besteht ein Anspruch auf Vergütung 

wie bei Mehrarbeit (vgl. § 37 Abs. 3 Satz 3 BetrVG).

Für den Anspruch auf einen solchen Freizeitausgleich müssen 

betriebsbedingte Gründe vorliegen. § 37 Abs. 6 Satz 2 BetrVG

enthält dazu folgende Regelungen: 

„Betriebsbedingte Gründe im Sinne des Absatzes 3 liegen auch 

vor, wenn wegen Besonderheiten der betrieblichen Arbeitszeit-

gestaltung die Schulung des Betriebsratsmitglieds außerhalb 

seiner Arbeitszeit erfolgt; in diesem Fall ist der Umfang des Aus-

gleichsanspruchs unter Einbeziehung der Arbeitsbefreiung nach 

Absatz 2 pro Schulungstag begrenzt auf die Arbeitszeit eines voll-

zeitbeschäftigten Arbeitnehmers.“

Diese Regelungen gelten für beide Typen von Schulungen. Es 

liegt das Prinzip zugrunde, dass Betriebsrats- und JAV-Mitglieder 

nicht benachteiligt werden sollen, wenn der Schulung ein  anderes 

„Arbeitszeitsystem“ als im Betrieb zugrunde liegt und sie daher 

Freizeit opfern müssen.

Von diesen Bestimmungen werden hauptsächlich Teilzeitbeschäf-

tigte betroffen sein; allerdings kommt Teilzeitarbeit bei JAV-Mit-

gliedern seltener vor. Teilzeitbeschäftigte haben Anspruch auf 

Aus gleich, wenn die Schulungszeit außerhalb ihrer Arbeitszeit, 

aber innerhalb der Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten liegt. 

Der Anspruch auf Arbeitsbefreiung wird begrenzt auf die Arbeits-

zeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers (§ 37 Abs. 6 Satz 2 

zweiter Halbsatz BetrVG). 

In bestimmten Fällen kann der Ausgleichsanspruch auch für 

Betriebsrats- oder JAV-Mitglieder bestehen, die als vollzeitbe-

schäftigte Arbeitnehmer/-innen an einer Schulung teilnehmen – 

aber nur dann, wenn sie aus betrieblichen Gründen Freizeit opfern

müssen. Betriebsbedingte Gründe können sich aus der Eigenart 

des Betriebs, der Gestaltung des Arbeitsablaufs oder auch aus 

der Beschäftigungslage ergeben (vgl. DKK-Wedde, § 37 Rn. 189).

Ein solcher Fall liegt etwa vor, wenn die Schulung auf einen Tag

fällt, an dem das Mitglied sonst wegen des betrieblichen Rollier-

systems arbeitsfrei gehabt hätte. Auch bei Schichtarbeit oder 

Gleitzeit kann dieser Fall eintreten.
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Der Grundgedanke ist immer: Das Mitglied der JAV oder des Be-

triebsrats soll nicht dadurch benachteiligt werden, dass der Schu-

lung ein anderes „Arbeitszeitsystem“ zugrunde liegt als im Betrieb.

Der Ausgleich ist immer begrenzt auf die Arbeitszeit eines vollzeit-

beschäftigten Arbeitnehmers. Dauert eine Schulung etwa wegen 

einer Abendveranstaltung über die betriebliche Arbeitszeit eines 

vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers hinaus, besteht kein Anspruch

auf Ausgleich. 

Unfallschutz während der Teilnahme an der Schulung

Die ehrenamtliche Tätigkeit eines Mitglieds der JAV steht seiner 

sonstigen Ausbildungs- oder Arbeitstätigkeit gleich. Deshalb gilt 

die Tätigkeit als JAV-Mitglied in sozialversicherungsrecht licher

Hinsicht als Arbeitsleistung. Es besteht Unfallschutz. Dieser er-

streckt sich auch auf die Teilnahme an einer Schulung, einschließ-

lich der An- und Abreise. Unfälle gelten als Arbeitsunfälle und 

sind nach den allgemeinen unfallversicherungsrechtlichen Vor-

schriften zu entschädigen.

Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für JAV-Mitglieder 

im öffentlichen Dienst

Mitglieder von Jugend- und Auszubildendenvertretungen im 

öffentlichen Dienst sind im Geltungsbereich des Personalver-

tretungsrechts tätig. Sie haben prinzipiell ebenfalls Ansprüche 

auf eine Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 

wie JAV-Mitglieder in der privaten Wirtschaft. Das gilt für beide 

Typen von Schulungen.

Nach § 46 Abs. 6 BPersVG sind Personalratsmitglieder unter Fort-

zahlung der Bezüge für Schulungen vom Dienst freizustellen, so-

weit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Tätigkeit im Personal-

rat erforderlich sind. Darüber hinaus hat nach § 46 Abs. 7 BPersVG

jedes Personalratsmitglied während seiner regelmäßigen Amts-

zeit Anspruch darauf, bei laufenden Bezügen für insgesamt drei

Wochen freigestellt zu werden, um Schulungen und Bildungsver-

anstaltungen zu besuchen, die von der Bundeszentrale für poli-

tische Bildung als geeignet anerkannt worden sind.

Für die Jugend- und Auszubildendenvertretungen werden die 

Bestimmungen des § 46 Abs. 6 und 7 BPersVG entsprechend 
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angewendet (§ 62 BPersVG). Eine detaillierte Darstellung ist an 

dieser Stelle nicht möglich. Ungeachtet grundsätzlicher Überein-

stimmungen gibt es zahlreiche Abweichungen im Detail, die hier 

nicht ausreichend dargestellt werden können. Daher plant ver.di

Bildung + Beratung, dazu eine eigene Broschüre herauszugeben.

Bereits die Rechtsgrundlagen nach dem Bundespersonalvertre-

tungsgesetz und den Landespersonalvertretungsgesetzen weichen

voneinander ab. So begrenzen z.B. einzelne Landespersonalvertre-

tungsgesetze die Freistellungen selbst für erforderliche Schulungs-

veranstaltungen auf eine bestimmte zeitliche Dauer (vgl. Altvater/ 

Hamer/Ohnesorg/Peiseler, Kommentar BPersVG, § 46 Rn. 144).

Schulungen werden von der Bundeszentrale für politische Bildung

als geeignet anerkannt. Bei Rechtsstreitigkeiten entscheiden 

nicht die Arbeitsgerichte, sondern die Verwaltungsgerichte. In 

dringenden Fällen kann die Personalvertretung weiterhelfen, auf 

jeden Fall aber die zuständige Gewerkschaft ver.di. 
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Verwendete Abkürzungen

Abs. Absatz

AGG  Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

AiB  Arbeitsrecht im Betrieb (Zeitschrift)

AP  Arbeitsrechtliche Praxis (Zeitschrift)

ArbG Arbeitsgericht

ArbGG Arbeitsgerichtsgesetz

AuR Arbeit und Recht (Zeitschrift)

BAG Bundesarbeitsgericht

BBiG Berufsbildungsgesetz

BetrVG Betriebsverfassungsgesetz

BPersVG  Bundespersonalvertretungsgesetz

BVerwG Bundesverwaltungsgericht

DKK  Däubler/Kittner/Klebe (Kommentar zum BetrVG)

f. folgende

Fitting  Fitting/Engels/Schmidt/Trebinger/Linsenmaier 

(Kommentar zum BetrVG)

GJAV  Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung

i.V.m. in Verbindung mit

JAV  Jugend- und Auszubildendenvertretung

PersV  Die Personalvertretung (Zeitschrift)

Rn. Randnummer

ZBR  Zeitschrift für Beamtenrecht (Zeitschrift)



20

Adressen ver.di Bildung + Beratung 

Von Grundqualifi zierungen für JAV-Mitglieder bis hin zu 

Spezial themen bieten wir eine Vielzahl von Seminaren an.

Wir sind für Sie da:

ver.di Bildung + Beratung 

Gemeinnützige GmbH

Mörsenbroicher Weg 200

40470 Düsseldorf

Fon 0211 90 46 - 0

Fax 0211 90 46 - 818

info@verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung 

Regionalvertretung

Baden-Württemberg

Königstr. 10a 

70173 Stuttgart

Fon 0711 887 88 - 24 11 

Fax 0711 887 88 - 43 40

info@bawu.verdi-bub.de

Büro Karlsruhe

Rüppurrer Str. 1a 

76137 Karlsruhe

Fon 0721 38 46 -295 

Fax 0721 38 46 -335

info@ka.verdi-bub.de

Büro Stuttgart

Willi-Bleicher-Str. 20

70174 Stuttgart

Fon 0711 16 64 -232 

Fax 0711 16 64 -109

info@s.verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung

Regionalvertretung 

Berlin-Brandenburg

Köpenicker Str. 31

10179 Berlin

Fon 030 263 99 89 - 0 

Fax 030 263 99 89 - 25

info@bb.verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung 

Regionalvertretung Hamburg

Besenbinderhof 60 

20097 Hamburg

Fon 040 28 58 -11 90

Fax 040 28 58 -11 99

info@hh.verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung

Regionalvertretung Hessen

Wilhelm-Leuschner-Str. 69 –77

60329 Frankfurt/Main

Fon 069 25 78 24 -11

Fax 069 25 78 24 -24 

info@hs.verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung

Regionalvertretung NRW

Mörsenbroicher Weg 200 

40470 Düsseldorf

Fon 0211 90 46 - 825

Fax 0211 90 46 - 818

nrw@verdi-bub.de 



ver.di Bildung + Beratung 

Bezirksvertretung Nürnberg

Kornmarkt 5 – 7

90402 Nürnberg

Fon 0911 235 57- 932

Fax 0911 235 57- 933

info@n.verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung 

Bezirksvertretung 

Regensburg

Richard-Wagner-Str. 2 

93055 Regensburg

Fon 0941 46 62 91- 0 

Fax 0941 46 62 91- 91 

info@r.verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung

Regionalvertretung 

Rheinland-Pfalz und Saar

Münsterplatz 2 – 6 

55116 Mainz

Fon 06131 97 26 -167 

Fax 06131 97 26 -182 

info@rlp.verdi-bub.de

info@saar.verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung

Regionalvertretung Sachsen

Schützenplatz 14 

01067 Dresden

Fon 0351 86 33 - 533

Fax 0351 86 33 - 534

info@sachsen.verdi-bub.de
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Starke Seiten für Interessenvertretungen

Unter www.verdi-bub.de fi nden Sie:

�  eine bundesweite Seminardatenbank zur bequemen Online-

Recherche

�  aktuelle Änderungen und Ergänzungen des Seminar angebots

�  im Buchshop: seminar begleitende Literatur zum Bestellen 

�  aktuelle Urteils- und  Gesetzessammlungen

�  ein umfangreiches Online-Archiv

�  viele Praxistipps rund um arbeitsrechtliche Fragen

�  Formulare zum Download und vieles mehr.


